
1.2          Didaktische Aspekte einschließlich  
methodischer Gestaltung von  
Lernbegleitung unter Berücksichtigung  
von Geschäfts- und Arbeitsprozessen  
unterschiedlicher Jugendlicher und  
Erwachsener 

 

 

 

 

1.2.1       Handeln als Lernen im Arbeitsprozess 

Seit 1987 die neuen Ausbildungsordnungen für den Metall- und Elektrobereich in Kraft ge-
treten sind, ist die grundlegende Zielsetzung beruflicher Bildung mit beruflicher Hand-
lungskompetenz umschrieben. Allerdings ist das vom Anthropologen und Pädagogen 
Heinrich ROTH (1906–1983) Ende der 60er Jahre beschriebene Modell dreier mensch -
licher Kompetenzbereiche (s. u.) nicht hinreichend aussagekräftig, um schon als Vorgabe 
für die Ausbildungsplanung und Methodenwahl zu taugen. Deshalb wird gern auf eine 
Reihe von Konkretisierungen zurückgegriffen, wie sie u. a. mit dem Modell vollständiger 
Handlung von Winfried HACKER (geb. 1934) und Walter VOLPERT (geb. 1942) in den 
70er Jahren vorgestellt worden sind. Dieses Modell wird in Abschnitt 1.3.1.5 beschrieben. 

Auf einen kleinen, aber wohl doch aussagekräftigen Unterschied in der Terminologie soll 
aufmerksam gemacht werden. Während die Kultusministerkonferenz ebenso wie der 
DIHK- und der BiBB-Rahmenplan von »beruflicher Handlungskompetenz« sprechen, hat 

Nicht nur wo »Lernbegleitung« drauf steht, ist Lernbegleitung drin. Auch wo wir es 
vielleicht nicht vermuten oder auf Anhieb feststellen, kann Lernbegleitung impliziert 
sein. Bei MIGGE finden wir eine sehr übersichtliche Aufstellung von Beratungsformen 
und -methoden, die auch dem Ausbilder zur Verfügung stehen sollten: 

»Mediation: Allparteiliche und ergebnisoffene Vermittlung zwischen zwei Konfliktpar-
teien, um eine konstruktive Win-Win-Situation herzustellen. 

Training: Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnis-
sen im Handeln. 

Fortbildung: Hier steht die Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten und Kenntnissen im 
Vordergrund. 

Supervision: Berufliche Beratung von Professionals, Gruppen und Teams mit dem 
Ziel erhöhter Selbstreflexion und verbesserten beruflichen Handelns. 

Philosophische Lebensberatung: Der Schwerpunkt ist das geistige Durchdringen 
von Werten, Weltvorstellungen, Prinzipien und Handlungen. 

Pastorale Lebensberatung: Der Schwerpunkt dieser Coaching-Form ist eingebettet 
in religiöse Wert- und Glaubensvorstellungen des Beraters und der Ratsuchenden. 
Diese Beratungsform wird auch Seelsorge genannt. 

Mentoring: Hier begleitet ein Fachmann den Neuling durch seine ersten Berufsjahre 
und steht mit Rat und Tat hilfreich zur Seite. 

Freundschaft: Von Freunden erwarten wir häufig Beistand oder gelegentlich gute 
Ratschläge und weniger den Impuls zur (manchmal unliebsamen) Veränderung oder 
anderen Sichtweise« (MIGGE 2007, S. 25).
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der Gesetzgeber in § 1 BBiG die »berufliche Handlungsfähigkeit« als Zielgröße ausgege-
ben. Es ist allerdings nicht erkennbar, welche Absicht sich mit der Abweichung verbindet. 

Mittlerweile geht man überwiegend davon aus, dass ein Betrieb nicht nur Produktionsstätte 
für Güter und Dienstleistungen darstellt, sondern zugleich ein Lernort im Sinne beruflicher 
Bildung ist. Dazu müssen im Regelfall nicht erst Lernanlässe künstlich geschaffen werden; 
sie ergeben sich vielmehr aus Kundenaufträgen oder sind auf innerbetriebliche Leistungen 
der einen für die anderen zurückzuführen. Insofern ist auch die Trennung  
zwischen Betrieb und Ausbildung künstlich. Ebenso künstlich ist die Zuweisung »Praxis zu 
Betrieb« und »Theorie zu Berufsschule«. Längst haben Mitarbeiter in der Lernberatungs-
funktion auch Theorie-Kenntnisse und vermitteln diese an ihre Auszubildenden; und quasi 
im Gegenzug haben auch die Berufsschulen erkannt, dass Theorie ohne praktische Bezüge 
allzu blutleer daherkommt und deshalb Lernerfolge sonst nur begrenzt möglich wären. 

 

 

1.2.1.1        Das didaktische Dreieck  
Es ist das einfachste Modell einer Ausbildungssituation. Dieses Modell verdankt seine 
Verbreitung wohl ebendieser Einfachheit: Abgebildet wird die Beziehung »Lehrer – Schü-
ler – Stoff«, auf die Berufsausbildung übertragen: »Ausbilder – Auszubildender – Ausbil-
dungsinhalt«. 

So einfach es angelegt ist – trotz der Simplizität lässt sich eine Reihe sehr bedeutsamer 
didaktischer Fragestellungen an diesem Bild erörtern, zum Beispiel: 

� In welchem Verhältnis stehen die drei Elemente zueinander? 

�  Steht für den Auszubildenden der Ausbilder oder der Lehrstoff im Vordergrund? 

�  Wird bei der Planung von Unterrichtsinhalten das Element »Auszubildender« hinrei-
chend in den Blick genommen, oder verschwindet es hinter zahlreichen stofflichen Vor-
schriften (Ausbildungspläne, Rahmenlehrpläne, Prüfungsaufgaben, Lehrbücher)? 

Selbstverständlich verhilft uns das didaktische Dreieck nicht direkt zu Antworten; aber sie 
lassen sich gezielter erarbeiten, wenn man sie sich mit Hilfe des Bildes vom didaktischen 
Dreieck klarmacht. 

 

Das didaktische Dreieck 
 

 

1.2.1.2        Das Berliner Modell der Didaktik 
Pädagogen haben eine Fülle von Modellen vorgelegt, wie man Unterricht und Ausbildung 
sinnvoll strukturieren kann. Das bekannteste dieser Modelle ist wohl das Berliner Modell 

Stoff
Ausbildungsinhalt

Schüler
Auszubildender

Lehrer
Ausbilder
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der Didaktik, entwickelt von einer Arbeitsgruppe um den damaligen Direktor des Berliner 
»Didaktikums«, einer Art Kombinationsinstitut zwischen Universität und Studienseminar. 
Paul HEIMANN (1901–1967) und seine Assistenten Gunter OTTO (1927–1999) und  
Wolfgang SCHULZ (1929–1993) waren die Urheber des Modells; dabei konnten sie auf 
angloamerikanische Vorläufer zurückgreifen. 

 

Das Berliner Didaktik-Modell 
 

Von der Grundstruktur her weist das Modell zwei Bedingungs- und vier Entscheidungsfel-
der auf. Wie man sieht, wird hier ein weiter Didaktikbegriff zugrunde gelegt, der die Analy-
se der Planungsvoraussetzungen und den Einsatz von Methoden und Medien einschließt: 

Das Modell unterstellt allerdings, dass die »Planungshoheit« beim Lehrer bzw. Ausbilder 
liege. Er allein ist für Unterricht bzw. Unterweisung verantwortlich. Die Auszubildenden be-
finden sich in einer Objektrolle: Ihr Lernprozess ist Ausgangspunkt und Gegenstand des 
Ausbilderhandelns. An diesem Aspekt – strenges Subjekt/Objekt-Verhältnis – wurde sei-
nerzeit anfangs der 60er Jahre – scharfe Kritik geübt. Zudem wurde der fehlende Einbe-
zug von Lernkontrollen als Entscheidungsfeld moniert. Dennoch: Das Modell ist deshalb 
so populär, weil die vier Entscheidungsfelder die Grundstruktur jeder Unterweisungs- und 
Unterrichtsplanung markieren. Damit bietet es auch ein Grundmuster für ganzheitliches, 
handlungsorientiertes Lernen. 

 

 

1.2.1.3        Was ist eigentlich »Handlungsorientierung«?  
Und was ist es nicht? 

Mit dem Begriff »Handlungsorientierung« verbinden sich zumeist drei unterschiedliche 
Vorstellungen: 

� Die einen sehen »Handlungsorientierung« als Zielangabe berufsbildender Lernprozes-
se und verbinden dies mit dem Leitziel »berufliche Handlungskompetenz«. 

� Die anderen nehmen ihn als Ausdruck der Forderung, Lernprozesse möglichst weitge-
hend in die Hand der Lernenden zu legen und jene Methoden bevorzugt einzusetzen, 
mit denen sich planerische und gestalterische Aktivitäten verbinden, somit auch ent-
sprechende Fähigkeiten beim Lernenden besonders gefördert werden. 

� Wieder andere erachten dabei den Kontext als entscheidend: Es müssen Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden, die ein anregendes Lernpotenzial bergen; es bedarf 
zeitlicher und örtlicher Freiräume für die möglichst selbstständige Lernarbeit. 

    Bedingungsfelder

Sozial-kulturelle
Bedingungen, z. B.
– Zahl der Auszubildenden,
– Ausstattung der Räume,
– vorliegende Pläne...

Anthropogene
Bedingungen, z. B.
– Alter,
– Geschlecht,
– Schulbildung
der Auszubildenden...

   Entscheidungsfelder

Intentionen (Lehrabsichten, Lernziele)

Thematik (Lehrinhalte, -stoffe)

Methodik (Lehrverfahren, -formen)

Medien (Lehr- und Lernmittel)
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Das Konzept »ganzheitlicher handlungsorientierter Ausbildung« verknüpft diese drei 
Vorstellungen miteinander. 

 

 

1.2.1.4        Der Begriff »Ganzheitlichkeit« 
»Ganzheitlichkeit« wendet sich zunächst einmal gegen isolierte Betrachtungsweisen: nur 
der Verstand, nur die jeweilige Ausbildungssituation, nur die spätere Arbeitsleistung im 
Betrieb sei ausschlaggebend für Lernprozesse. Wer Ausbildung »ganzheitlich« betrach-
tet, sieht den Auszubildenden »mit Kopf, Herz und Hand« (Johann Heinrich PESTALOZZI 
(1746–1827)), beachtet dessen Wissensstand, seine Fähigkeiten, Neigungen, Interessen 
usw. mit Interesse, macht sich seinen Reim darauf und orientiert sich pädagogisch daran; 
schließlich sieht er auch das Ausbildungsziel umfassender, wie es mit den Begriffen  
»Berufsfähigkeit« und »employability« heute zum Ausdruck gebracht wird. Schließlich 
geht es um nichts weniger als um die Vorbereitung auf die selbstbestimmte Teilhabe am 
Arbeitsleben (so steht es als Zielformulierung im Sozialgesetzbuch IX seit 2001). 

 

 

1.2.1.5        Und was bedeutet »handlungsorientierte Ausbildung«? 
Anfang der 90er Jahre waren vielen Ausbildern und Berufsschullehrern bestenfalls die 
Konturen des Begriffs »handlungsorientierte Ausbildung« präsent; sie stellten deshalb 
Fragen wie: 

� Was muss man anders machen, damit es »handlungsorientiert« genannt werden kann? 

� Was unterscheidet die herkömmliche, ja immer schon stark praxisbezogene berufliche 
Ausbildung von der handlungsorientierten? 

� Was gehört alles zu handlungsorientierter Ausbildung, was muss man beachten, was 
bedenken, was verändern, was kann man beibehalten? 

Viele fragten sich deshalb: »Kann man denn nicht einmal aufschreiben, was unter dem 
Stichwort ›Handlungsorientierung‹ erlaubt ist und was vermieden werden muss?« Natür-
lich kann man das. Aber das Problem einer solchen Arbeit liegt darin, dass mit jeder Kon-
kretisierung auch zugleich eine Fixierung, eine Einengung verbunden ist. Und Einengun-
gen mögen Pädagogen gar nicht. Sie wollen in der Arbeit mit dem Jetzt zugleich die Ent-
wicklungsmöglichkeiten für das Morgen finden; und sie wollen trotz der Vorgaben, nach 
denen sie arbeiten – und im Sinne ihres gesellschaftlichen Auftrages auch arbeiten müs-
sen – immer den konkreten Bezug zu den Menschen, mit denen sie Lernarbeit leisten, 
halten und deren Vorkenntnisse, Interessen, Neigungen, Bedürfnisse etc. nicht von den 
Vorgaben einschnüren lassen. 

Mit der Aufnahme der Zielkategorie »berufliche Handlungsfähigkeit« in das Berufsbil-
dungsgesetz hat der Gesetzgeber im Jahre 2005 ein eindeutiges Signal in Richtung »Ziel-
kategorie Kompetenz« gesetzt. »Totes Wissen« anzusammeln war in der Praxis ohnehin 
nicht Sinn und Zweck; nun wird die Kompetenzentwicklung aber als politischer Wille be-
sonders hervorgehoben: Es geht um eine umfassende berufliche Handlungsfähigkeit, mit 
der die Ausbildungsabsolventen auf dem Arbeitsmarkt eine gute Chance auf eine sichere 
Berufstätigkeit besitzen. International wird diese auch als »employability« bezeichnet, zu 
deutsch: Beschäftigungsfähigkeit. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Anfor-
derungen in der betrieblichen Lehre und im Berufsschulunterricht möglichst eigenständi-
ges, selbst bestimmtes Handeln fördern sollen. Ausbildung und Unterricht sollen »hand-
lungsorientiert« gestaltet werden. 

Die Vorstellungen, was wirklich »Handlungsorientierung« ist und wie man pädagogisch 
vorgehen muss, um die Forderung zu erfüllen, gehen oft weit auseinander. Sie reichen 
von Minimal- bis hin zu Maximalvorstellungen, bei denen man eigentlich nicht mehr  
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von Unterweisung und Unterricht sprechen kann. Was also ist »Handlungsorientierung«? 
Und was hebt »Lernhandeln« aus »Alltagshandeln« heraus? 

Anhand der nachfolgenden Abbildung lässt sich verdeutlichen, wie eine sehr enge Vorstel-
lung von handlungsorientiertem Lernen sich – um jeweils mehrere der vielfältigen päda-
gogischen Entscheidungsfelder erweitert – zu einer recht anspruchsvollen, komplexen 
Vorstellung entwickelt. 

1.  Gemeinsamen Kern – und damit Minimalvorstellung – stellt der Einsatz aktivierender 
Lernformen dar, beispielsweise von Fallstudien, Lernaufträgen und Projekten. 

2.  Aber es kommt auch auf die Gestaltung der Lernsituation selbst an. Der Einsatz einer 
Fallstudie schafft für sich genommen zwar günstige Voraussetzungen, um die Hand-
lungskompetenz der Lernenden zu fördern. Aber wenn sie nur im Kontext gelenkten 
Unterrichts oder straffer Unterweisung eingesetzt wird, würde zwar zügige Bearbeitung 
gesichert, aber es würden gleichzeitig Möglichkeiten der Erfahrungsgewinnung im  
Sinne eigenständiger Bearbeitung verschlossen. Deshalb ist immer abzuwägen, ob die 
zügige Erarbeitung von »Lernstoff« im Vordergrund stehen soll oder die Entwicklung 
systematischer und strategischer, kommunikativer und planerischer, dispositiver und 
reflexiver Fähigkeiten (um nur einige anspruchsvolle zu nennen). In diesem Sinne ma-
chen die Spielräume den Gehalt handlungsorientierten Lernens aus. Fünf Spielräume 
sind es, ohne die für viele die Entwicklung von Handlungskompetenz in Lernsituationen 
nicht vorstellbar ist. Die Auszubildenden benötigen 

     � Aktivitätsspielräume  
(Was packe ich wie an?), 

     � Dispositionsspielräume  
(Wer trägt was am besten zum gemeinsamen Produkt bei?), 

     � Kommunikationsspielräume  
(Mit wem spreche ich am besten über was, wann, wo?  
Von wem erfahre ich was, wann, wie am besten?), 

     � Interaktionsspielräume  
(Mit wem kann ich am effektivsten woran zusammen arbeiten?  
Wem kann ich am besten mit meinen Fähigkeiten und Kenntnissen beispringen?), 

     � Entscheidungsspielräume  
(Was tun wir als erstes, was als nächstes, wer tut das am besten, bis wann ist was 
fertig zu stellen...?). 

    Die Zeiten sind vorbei, da auf den meisten Arbeitsplätzen strikt nach Anweisung gear-
beitet wurde. Vielfach muss sich der einzelne Arbeitnehmer seine Arbeit selbst zurecht- 
legen; er soll sie ja laut Ausbildungsordnung selbst planen, gestalten und kontrollieren. 
Dazu ist er auf vielfältige Weise zu befähigen. Eines aber ist sicher: Fremdbestimmtes 
Lernen trägt nicht zur Selbstständigkeit bei, Selbstständigkeit stellt sich nicht von selbst 
beim Übergang von der Berufsausbildung in die Berufstätigkeit ein. Selbstständigkeit 
ist im Wege selbst organisierten Lernens zu entwickeln. 

3.  Handeln ist im Gegensatz zu Tätigwerden von Systematik geprägt. Der Dreischritt Pla-
nung – Durchführung – Kontrolle stellt ein Minimum an Systematik dar. In entfalteter 
Form finden wir systematisches Vorgehen im Modell der vollständigen Handlung vorge-
zeichnet (diese 6 Schritte werden im Abschnitt 1.3.1.5 eingehend beschrieben). 

4.  Lernprozesse sind eingebunden in ein »Vorher« und ein »Nachher«. Das »Vorher« 
zielt einerseits auf die programmatischen Vorgaben, sei es der Rahmenstoffplan für die 
Ausbildung der Ausbilder, sei es eine bestimmte Ausbildungsordnung mitsamt Berufs-
bild und Ausbildungsrahmenplan, andererseits auf die Voraussetzungen, mit denen die 
Teilnehmer (seien es die an einem AdA-Kurs, seien es Auszubildende in Ihrem Betrieb) 
in die Lernsituation kommen. Sie bringen ein Set von Vorkenntnissen, Erfahrungen, In-
teressen, Neigungen, Bedürfnissen, Vorlieben, Schwächen, Vorurteilen, Ängsten usw. 
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Das Konzept ganzheitlicher handlungsorientierter Ausbildung

4.

5.

1.

2.

3.

6.

7.

mit, die prinzipiell unendlich sind und die unterschiedlichsten Ausprägungen aufweisen 
können. Deshalb auf ihre sorgfältige Erhebung und Analyse zu verzichten, mag einfach 
sein (als Argument wird immer wieder vorgetragen, man könne mit derartigen Kennt-
nissen als Verantwortlicher ohnehin nichts anfangen, sei damit überfordert – dann wohl 
auch mit der gesamten Lernsituation !? – und verliere mehr Zeit als durch eventuellen 
Nutzen gerechtfertigt). 



    Gleichwohl: Wann immer es zu Problemen in der Ausbildung (oder im AdA-Lehrgang) 
kommt, wird man die sorgfältige Eingangsanalyse schmerzlich vermissen. So wie der 
versierte Organisator seinem Denken und Handeln den Dreischritt »Bestandsaufnah-
me, Bestandsanalyse, Sollkonzeption« unterlegt, sollten auch Ausbilder eine Be-
standsaufnahme und Bestandsanalyse der Lehrgangs- und Teilnehmer- bzw. Ausbil-
dungs- und Auszubildendenvoraussetzungen vornehmen. 

5.  Das »Nachher« wird im Regelfall durch Situationen beschrieben, in die Menschen zu 
einem späteren, dem Lehrgang oder der Ausbildung nachfolgenden Zeitpunkt gestellt 
sind. In diesen Situationen – sei es am Arbeitsplatz, sei es im politischen Raum, sei es 
im Privatleben in Familie und Freizeit – muss man sich bewähren. Bewährung heißt, 
das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu tun, das Falsche zu unterlassen. Das ist oft 
einfacher gesagt als getan. Wir müssen bestimmte Funktionen erfüllen, sie einsetzen, 
um die gestellten Aufgaben zu erfüllen. Dazu bedürfen wir einer Reihe von Qualifikatio-
nen, die wir in Lernsituationen (nicht nur in der Familie, im Freundeskreis, in der Schu-
le, in der Ausbildung, aber dort insbesondere) erworben haben. Daraus resultiert eine 
gedankliche Viererkette von 

    � Lebenssituationen (für die Auszubildenden sind das die potenziellen späteren Ar-
beitsplätze) mit ihren spezifischen 

    � Anforderungen, die vom Auszubildenden zu erfüllen sind, dies auf der Grundlage in 
der Ausbildung erworbener 

    � Qualifikationen, und die erwirbt man in 

    � Lernsituationen, in denen man sich mit Lernaufgaben auseinander setzt. 

6.  Seit 1997 enthalten Rahmenlehrpläne nicht mehr nur nach Schulfächern sortierte 
Lernziel- und Lerninhaltsvorgaben, sondern Anforderungen in Lernfeldern. Ebenso 
werden heute in Ausbildungsrahmenplänen Arbeitsfelder ausgewiesen. Damit werden 
die Anforderungen aus der Berufspraxis so konkret vorgegeben, dass am Ende der 
Ausbildung nicht (mehr) ein mit vielen Kenntnissen, aber wenig Handlungsfähigkeit 
ausgestatteter Berufsanfänger steht, sondern ein vielfältig einsetzbarer, verlässlicher 
und selbstständig agierender. 

7.  Nach aller Erfahrung ist die Einstellung der Ausbilder mindestens so wichtig wie ihre 
pädagogischen Fähigkeiten, wenn es um die Förderung beruflicher Handlungsfähigkeit 
geht. Gemeint ist die Einstellung zur Sache, zur eigenen Rolle und zu den ihm anver-
trauten Ausbildenden. 

 

 

1.2.1.6        Qualitätsmerkmale ganzheitlicher handlungsorientierter 
Ausbildung  

Die folgende tabellarische Darstellung soll eine weitere Hilfestellung für diejenigen Ausbil-
der bieten, die besonderen Wert auf die Entwicklung beruflicher Handlungsfähigkeit ihrer 
Auszubildenden legen. 
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6.3          Die Eignung von Bewerbern diagnostizieren 

6.3.1       Ausbildungseignung unter Berücksichtigung von 
berufsspezifischen Anforderungen feststellen 

Über die schulischen Voraussetzungen von Ausbildungsanfängern wird häufig geklagt. 
Viele Schulabgänger weisen Defizite in Rechtschreibung, Grammatik und Interpunktion 
auf, ihr Sprachschatz ist oft relativ begrenzt. Die Mathematikkenntnisse sind bei vielen auf 
die vier Grundrechenarten beschränkt, und auch die werden nur sicher beherrscht, wenn 
ein Taschenrechner zur Hand ist. Dividieren fällt schwer, Bruchrechnen erst recht! 

Man muss sich jedoch vor Pauschalurteilen hüten; nicht alle Schulabgänger fallen in den 
Deutsch- und Mathematikleistungen, in den Fremdsprachen-, Geographie- und Politik-
kenntnissen hinter die Leistungen ihrer Eltern – oder ihrer Ausbilder! – zurück. Aber in ei-
ner Welt, in der mehr und mehr Schüler in den ersten neun oder zehn Schuljahren mehr 
vor dem Fernseher und dem PC gesessen als die Schulbank gedrückt haben, verwundern 
Schwächen im Umgang mit Sprache und Zahlen nicht. 

Trost spendet aber die Aussage des leitenden Psychologen der Bundesagentur für Arbeit, 
der jährlich die Ergebnisse von rund 200.000 Eignungstests aus allen Arbeitsagenturen 
vorliegen und daraus ermittelt hat, dass rückläufige Sprach-, Lese- und Rechenfertig -
keiten von deutlichen Verbesserungen der Kommunikations- und Strategiefähigkeiten 
 begleitet werden, sodass eine einseitige Negativeinschätzung der Fähigkeiten von Schul-
absolventen den heutigen Jugendlichen keinesfalls gerecht wird. 

In einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt, das die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Berufsbildungswerke zusammen mit der METRO AG durchführte,  wurde eine Matrix zur 
Ausbildungsfähigkeit von Bewerbern um eine Ausbildung im Einzelhandel erarbeitet. Sie 
dürfte sich auch in anderen Branchen bewähren (vgl. Lehrbuch 1, Abschn. 1.2.3). 

 

 

 

6.3.2       Handlungsorientierte Methoden und  
Testverfahren zur Auswahl einsetzen 

Einen gewissen Aussagewert besitzen Zeugnisse, besonders dann, wenn man sich nicht 
nur die Abschluss- bzw. Abgangszeugnisse vorlegen lässt, sondern auch die drei bis vier 
vorangegangenen Versetzungs- und Zwischenzeugnisse. Die Schulnoten – selbst wenn 
man sie im Hinblick auf ihren Aussagewert nicht überbewerten darf – offenbaren zumin-
dest Interessenschwerpunkte; denn die Vorliebe zu bestimmten Fächern drückt sich in der 
Regel in guten Zensuren aus. Auf jeden Fall kann aber eine eher sprachliche oder eine 
eher mathematisch-naturwissenschaftliche Begabung aus den Zeugnisnoten und deren 
Tendenzen abgelesen werden. 

Amerikanische Studien zeigen nach inzwischen 100jähriger Forschungserfahrung mit eig-
nungsdiagnostischen Instrumenten, dass für die Feststellung der Eignung von Bewerbern 
die Intelligenz den größten Vorhersagewert abgibt. Daneben sind strukturierte Vorstel-
lungsgespräche, Berufskenntnistests und Arbeitsproben von ausschlaggebender Bedeu-
tung, wenn man die Eignung von Bewerbern möglichst zweifelsfrei bestimmen will.
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6.3.2.1        Assessment-Center, Arbeitsproben,  
grafologische Gutachten 

Assessment-Center und Probezeitvereinbarungen sind sehr viel kostspieliger als struk -
turierte Vorstellungsgespräche und weniger treffsicher: So lautet der Befund amerika -
nischer Psychologen auf der Grundlage gesicherter Erkenntnisse über die Qualität 
 verschiedener Verfahren zur Bewerberauswahl. 

Was ist nun aber unter einem »Assessment-Center« zu verstehen? So kompliziert wie 
der Name, so komplex ist auch das Verfahren. Eigentlich handelt es sich um eine Kombi-
nation verschiedener Befragungs-, Test- und Beobachtungsverfahren. Dabei verbringen 
die Teilnehmer einen oder mehrere Tage an einem bestimmten Ort, wo ihre Beteiligung an 
Übungen (wie z. B. führerlose Gruppendiskussionen und Wirtschaftsspiele) beobachtet 
wird. Üblicherweise werden diverse Fähigkeits- und Persönlichkeitstests durchgeführt. 
Auch detaillierte Interviews sind Teil der meisten Assessment-Center. Das übliche Verfah-
ren umfasst ungefähr sieben Übungen oder Beurteilungsbausteine. Da sie sehr aufwän-
dig und sehr teuer sind, werden sie in aller Regel nur für gehobene Berufspositionen, 
nicht aber bei der Auswahl von Auszubildenden eingesetzt. 

Bewerbungsunterlagen und Testergebnisse gestatten es aber dem Ausbildenden, in das 
Einstellungsgespräch mit einem Vorverständnis über die Voraussetzungen des Bewerbers 
zu gehen und diesen Eindruck durch gezielte Nachfragen zu untermauern – oder aber zu 
korrigieren. 

Arbeitsproben sind von besonderem Aussagewert; darin übersteigen sie nach amerika-
nischen Untersuchungen noch die Intelligenztests. Aber sie sind auch entsprechend auf-
wändiger; und sie dürfen eigentlich auch nur bei Bewerbern eingesetzt werden, die bereits 
über Berufskenntnisse verfügen. 

In Israel und Frankreich kommt dem grafologischen Gutachten für die Bewerberauswahl 
eine hohe Bedeutung zu. Das ist angesichts der niederschmetternden Befunde einschlä-
giger wissenschaftlicher Untersuchungen vollkommen unverständlich. Solche Gutachten 
waren nur dann in Grenzen aussagekräftig, wenn die Testpersonen zu einem frei gewähl-
ten Thema frei formulieren durften. Und auch dann unterschieden sich die Urteile von 
Fachleuten hinsichtlich ihrer Güte nicht von denen, die Laien abgegeben hatten. Lässt 
man einen Text abschreiben, kommt überhaupt kein brauchbares Resultat für die Bewer-
bereignung heraus. Interessant ist die Erklärung, die von den amerikanischen Testpsycho-
logen SCHMIDT und HUNTER dazu abgegeben wird: »Tatsächlich aber stammen die 
 Variationen zwischen Handschriften von den Unterschieden in der Feinmotorik der Fin-
germuskulatur der einzelnen Menschen. Und diese Unterschiede in den Fingermuskeln 
und ihrer Koordination entstehen meist aufgrund zufälliger genetischer Variationen« 
(SCHMIDT/HUNTER 1998, S. 36). 

 

 

6.3.2.2        Tests  
Vorab: Viele Betriebe stützen ihre Auswahlentscheidung, zumindest die Vorauswahl für die 
Ein ladung zum persönlichen Gespräch, auf den Einsatz von Tests. Nicht dazu sollten Test -
verfahren gehören, die spezielle Persönlichkeitsmerkmale abprüfen. Sie dürfen auch gar 
nicht vom Ausbilder selbst eingesetzt werden, sondern nur von Testpsychologen, und ihre 
 Aussagefähigkeit ist im Verhältnis zur Zumutbarkeit oft in Zweifel gezogen worden. 
Schließlich soll hier nur die Berufseignung ermittelt und kein Persönlichkeitsprofil gezeich-
net werden! 

Tests sind normierte, standardisierte Hilfsmittel. Der Ausbilder misst mit fremden 
Maßstäben. Er »zerlegt« den Bewerber in »Anforderungsprofile«. Vielfältig sind die Tests, 
die die Betriebe für die Auslese ihrer Bewerber entwickelt haben. 
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Für den Bereich der Industrie beziehen sich diese nicht nur auf Deutschkenntnisse und 
Rechenfertigkeiten, sondern unter anderem auch auf 

� Seh- und Farbtüchtigkeit, 

� technisches Verständnis, 

� Raumvorstellungsvermögen, 

� Hand- und Fingergeschicklichkeit, 

� technisch-konstruktives Denken, 

� Konzentration und Aufmerksamkeit, 

� Körpergeschicklichkeit. 

Die Entwicklung eigener Tests ist eine aufwändige Sache. Manch Ausbildender hat sich 
viel davon versprochen, gängige Tests auf die eigenen Bedürfnisse »umzustricken«. Doch 
dabei ist Vorsicht geboten! Die von Psychologen professionell entwickelten Tests sind  
in ihrem Gesamtzusammenhang an einer Testgruppe »geeicht«; werden sie von Laien 
auseinander genommen und für eigene Zwecke ohne entsprechende wissenschaftlich 
fundierte Erprobung zusammengestellt, können sie ihre Gültigkeit einbüßen. 

Von daher ist zu empfehlen, auf einfache, praxistaugliche und -erprobte Tests aus Spezi-
alverlagen zurückzugreifen. Ein Beispiel für eine solide Entscheidungshilfe bietet der 
FELDHAUS VERLAG mit dem Grundwissen-Test für Rechtschreibung und Rechnen in 
mehreren Ausgaben und mit unterschiedlichen Anforderungen sowie einem Allgemein-
wissentest.  Die ausführlichen Anleitungen erleichtern dem Ausbildenden die Anwendung. 
Die separaten Lösungsschablonen ermöglichen eine schnelle und sichere Auswertung für 
den Ausbildenden. 

Ein Hinweis zur Sehtüchtigkeit: Ist der Bewerber nicht in der Lage, den von einem Nor-
malsichtigen noch zu erfassenden Text zu entziffern, wird der Augenarzt darüber Auskunft 
geben, wie der Sehfehler zu korrigieren ist und ob es vertretbar erscheint, den gewählten 
Beruf zu erlernen. 

 

Sehschärfe-Test 
 

Für viele Berufe ist die Farbtüchtigkeit des Auszubildenden unabdingbar. Unabhängig von 
den mit Hilfe von Farbtafeln durchzuführenden Tests kann auch mit berufsbezogenen Mit-
teln eine Vorauslese erfolgen. Möchte beispielsweise ein Betrieb Kommunikationselektroni-
ker ausbilden, so kann er u. a. anhand einer kleinen Auswahl von Widerständen oder Kon-
densatoren die Farbtüchtigkeit und zugleich auch die Aufnahmefähigkeit testen. Zu diesem 
Zweck erklärt der Ausbilder kurz die Kennzeichnung der Widerstände und Kondensatoren 
nach dem internationalen Farb-Code. Der Bewerber erhält dann den Auftrag, aus den ihm 
vorliegenden Widerständen einige mit einer bestimmten Farbringkennzeichnung herauszu-
suchen. Bereitet diese Aufgabe dem Bewerber Schwierigkeiten, so sollte das Anlass sein, 
nach den Ursachen zu forschen und daraus die Konsequenzen zu ziehen. 
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Auf Handgeschick und trockene Hände lässt ein einfacher Blechbiegetest interessante 
Schlüsse zu. Hierfür wird ein Stahlblechstreifen von ca. 10 mm Breite, 0,5 mm Dicke und 
300 mm Länge fettfrei und blank geschmirgelt. Der Bewerber soll diesen Blechstreifen mit 
Hilfe von Flachzangen nach einer Zeichnung im Maßstab 1 : 1 zu einer Treppe biegen. Der 
Blechstreifen darf dabei zum Maßnehmen auf die Zeichnung gelegt werden. 

 

Handgeschick-Test 
 

Der Ausbilder wird bei diesem Test das Handgeschick, die Sorgfalt und die Übungsfähig-
keit beobachten können. Bei Bewerbern mit »Schweißhänden« verfärbt sich der Blech-
streifen darüber hinaus nach kurzer Zeit auffällig durch Rostbildung. Hier wird eventuell 
der Betriebsarzt feststellen müssen, ob die verstärkte Schweißabsonderung nur entwick-
lungsbedingt ist oder ausschließend sein kann für Berufe wie z. B. Industriemechaniker, 
Einsatzgebiet Instandhaltung. 

Einblick in das räumliche Vorstellungsvermögen erlaubt ein einfacher »Falttest«. Dem 
Bewerber wird die Zeichnung eines dreifach gefalteten quadratischen Papiers vorgelegt, 
in das Aussparungen geschnitten sind. 

 

Test für räumliches Vorstellungsvermögen
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Biegen Sie den Blechstreifen in die 
Form der dargestellten Treppe. 
Sie können dabei die bereitgelegten 
Zangen verwenden und den Blech-
streifen zum Maßnehmen auf die 
Zeichnung legen.

Ein quadratisches Blatt Papier ist, wie ne-
benstehend gezeichnet, dreifach gefaltet. 
Mit einer Schere wurde das dargestellte 
Muster ausgeschnitten. Zeichnen Sie das 
entfaltete Papier mit den Aussparungen auf 
den beigefügten karierten Bogen!



Hinweise auf das Verständnis für technische Zusammenhänge gibt ein Getriebetest. 
Falls im Betrieb keine hierfür geeigneten Objekte vorhanden sind, kann aus Stirn-, Schne-
cken- und Kegelrädern eines technischen Baukastens ein Getriebe zusammengestellt 
werden. Durch Fragen nach der Funktion der Zahnräder und deren Drehrichtungen bei 
vorgegebener Richtung des Antriebsrades erhält der Ausbilder einen ersten Eindruck vom 
technischen Verständnis des Bewerbers. 

Verbreitet sind, zusammenfassend gesagt, Fähigkeits- und Leistungstests, die der 
Ausbilder nach der zugehörigen Testanleitung selbst einsetzen und auswerten kann. 
 Diese Tests gelten immer nur für einen bestimmten Bereich. Sie erheben das Leistungs -
niveau des Bewerbers in Bereichen wie 

� Rechnen oder Rechtschreibung, 

� Intelligenzstruktur, 

� Merkfähigkeit, 

� Konzentration und Ausdauer, 

� Raumvorstellung oder 

� motorische Geschicklichkeit, 

um nur einige zu nennen. 

 

 

6.3.2.3        Einstellungsgespräch 
Gemessene Daten und eingereichte Schriftstücke sind das eine, der persönliche Eindruck 
ist das andere. Der Ausbilder wird sich deshalb immer auch ein Bild von der »Gesamtper-
sönlichkeit« des Bewerbers machen müssen. Dazu dient das Einstellungsgespräch. Hier 
zeigt sich der Bewerber als Person, hier kann er seine Neigungen und Interessen ins Spiel 
bringen, seine Erwartungen ausbreiten und präzisieren. Hier kann der Ausbilder aber 
auch seine Einschätzung vertiefen und abrunden, inwieweit der Bewerber den Anforde-
rungen der Ausbildung wohl gewachsen sein wird. Entsprechende Fragen wird er sich 
 zurechtlegen, um am Ende die bestgeeigneten Kandidatinnen und Kandidaten zum Zuge 
kommen zu lassen.  

In der Regel gibt das Einstellungsgespräch den Ausschlag für die Bewerberauswahl. In 
amerikanischen Untersuchungen hat sich gezeigt, dass mit der Kombination »Intelligenz-
test + strukturiertes Einstellungsgespräch« 65 % maximal möglicher Sicherheit erzielt 
werden kann, den richtigen Bewerber auszuwählen.  

Strukturierte Einstellungsgespräche zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: 

� Sie besitzen eine festgelegte Form. 

� Es ist vorab ein Fragenkatalog bestimmt worden. 

� Verschiedenen Bewerbern werden gleiche Fragen gestellt. 

� Die Antworten werden dezidiert bewertet, bevor ein allgemeines Urteil gefällt wird. 

Wichtig ist vor diesem Hintergrund eine Gesprächsführung, die allen in der »Endrunde« 
verbliebenen Bewerbern gleiche Chancen einräumt. Das scheint nach amerikanischen 
Untersuchungen nur in Grenzen der Fall zu sein. So wird denn auch vor dem »üblichen 
unstrukturierten Vorstellungsgespräch« geradezu gewarnt: Nur in etwas mehr als der 
Hälfte der Gespräche gleicht das Ergebnis eines ersten einem kurz darauf mit demselben 
Bewerber erneut geführten Gespräch! 

Derartige Messfehler sind in erster Linie eine Folge der nicht kontrollierten Rahmen -
bedingungen; das Verhalten der Gesprächspartner ist ebenso mehr oder weniger zufällig 
wie die Struktur des Gesprächsverlaufs. Dagegen schützt nur eines: die vorherige  
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Verständigung auf Fragekomplexe, mit denen die Eignung des Bewerbers gezielt und 
strukturiert geprüft wird. 

Die Atmosphäre bei Einstellungsgesprächen ist meistens zu Beginn recht unnatürlich. 
Das Bemühen des Bewerbers, einen vorteilhaften Eindruck zu hinterlassen, führt gerade 
in einer ungewohnten Umgebung oft zu einem Verhalten, das die wahren Persönlichkeits-
züge verdeckt. Insofern ist eine »zugewandte Einleitung« des Ausbildenden, bei dem er 
die Zielsetzung, die einzelnen Schritte des Gesprächs, die Teilnehmer an der Gesprächs-
runde und die zeitlichen Bedingungen vorstellt, hilfreich, um »das Eis zu brechen«. 

Im Einstellungsgespräch lassen sich die Berufsvorstellungen des Bewerbers deutlich 
 erfragen und der Ausbildende erfährt, wie der Berufswunsch zustande gekommen ist. 
Selbst wenn man die Gefahr einer Urteilsverfälschung durch Sympathie oder Antipathie 
berücksichtigt, erhält man in einem solchen Gespräch doch eine konkrete Vorstellung von 
der persönlichen Eigenart, den Neigungen und beruflichen Interessen eines Jugendlichen 
und gewinnt einen Eindruck von seiner Vitalität, seinem Temperament und seiner Kontakt-
fähigkeit. Bewährt hat es sich, Aufgabenstellungen aus dem künftigen Ausbildungsbereich 
anzusprechen, sodass sich sowohl der Bewerber ein konkreteres Bild von seinen künfti-
gen Aufgaben machen kann, als auch der Ausbildende einzuschätzen vermag, wie wohl 
der Bewerber mit bestimmten Anforderungen zurechtkommen dürfte und wie intensiv er 
sich mit dem Unternehmen auseinander gesetzt hat. 

Das Elterngespräch – sinnvoll bei sehr jungen Bewerbern – vermittelt auch Informatio-
nen über den Kontakt des Jugendlichen zu seinen Eltern, über Konfliktansätze und den 
Verlauf von Auseinandersetzungen. Das Kennenlernen der Eltern ist ferner im Hinblick auf 
eventuell später auftretende Schwierigkeiten mit dem Auszubildenden im Betrieb wichtig, 
wenn eine Zusammenarbeit bei der Behebung von Fehlentwicklungen in der Persönlich-
keit des Jugendlichen erforderlich werden sollte. 

Die Anwesenheit der Eltern beim Auswahlgespräch ist aber nicht immer hilfreich. Sie hat 
zwar manche Vorteile, kann sich aber auch erschwerend auswirken. In dem Bemühen, ihr 
Kind »ins rechte Licht zu setzen«, mischen sich Eltern häufig ein, wenn man authentische 
Stellungnahmen des Jugendlichen hören möchte. So kommt es durchaus nicht selten vor, 
dass Eltern ihre eigenen Vorstellungen – auch in Bezug auf den Beruf – in ihre Kinder 
 hineinlegen, sodass die Jugendlichen nun mit »aufgesetzten« Meinungen das Gespräch 
bestreiten. 

Andererseits hat die Anwesenheit der Eltern – eben gerade bei sehr jungen Bewerbern – 
auch eine Reihe von Vorteilen. Sie können ergänzende Auskünfte zu Fragen erteilen, die 
sich aus den schriftlichen Unterlagen ergeben haben – vor allem, wenn diese die frühe 
Kindheit des Bewerbers betreffen. So kann ein Gespräch mit den Eltern dazu beitragen, 
detaillierte Informationen über die Umwelt – »das sozio-kulturelle Milieu« – zu erhalten, in 
der der Jugendliche aufgewachsen ist, gegebenenfalls auch über häusliche Schwierigkei-
ten, über seinen Werdegang und besonders erwähnenswerte Lebensumstände. Man wird 
etwas erfahren über die persönlichen Eigenarten des Bewerbers, über Begabungen und 
Fähigkeiten, die sich in der Kindheit gezeigt haben, über die körperliche Belastbarkeit, 
seine Konzentration und Ausdauer. 

 

 

6.3.2.4        Entscheidungen im Vorwege des Auswahlverfahrens 
Zu klären oder zu veranlassen ist regelmäßig Folgendes: 

� Wer ist außer dem Verantwortlichen noch an der Bewerberauswahl und wer davon an 
der Vorauswahl zu beteiligen? 

� Gehen Sie die Vorauswahl an, indem Sie drei Gruppen aufmachen: A-Bewerber für die 
engere Wahl, C-Bewerber, die auf keinen Fall in Frage kommen, B-Bewerber, die even-
tuell noch in Frage kommen.
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� Eine untereinander abgestimmte Liste mit den entscheidenden Auswahlkriterien ist hilf-
reich, um den Auswahlvorgang mit den verschiedenen Beteiligten auf eine solide 
Grundlage zu stellen. Diese Liste ist Ausgangspunkt für eine Tabelle, in die die Bewer-
ber mit ihren Voraussetzungen eingetragen werden, um auf einen Blick eine Übersicht 
über den – oft sehr großen, manchmal sogar drei- und vierstelligen Interessentenkreis 
zu gewinnen. 

� Sie sollten sich im Vorwege mit den am Auswahlverfahren Beteiligten über die Kriterien 
verständigen, die bei der Auswahlentscheidung unverzichtbar sind. Das können sein: 

   a. Schulbildung, 

   b. Lebensalter 

   c. Form und Aufmachung des Anschreibens, 

   d. außerschulische Interessen. 

Eine Fülle von Fragen, die sich nicht einfach mit »ja« und »nein« beantworten lassen! 
Aber sie müssen beantwortet werden, wenn nicht einfach »aus dem Bauch« heraus ent-
schieden werden soll. Die folgenden Ausführungen mögen eine Hilfe sein. 

Viele Unternehmen haben lange Zeit auf eine möglichst hochwertige Eingangsqualifika -
tion ihrer Auszubildenden Wert gelegt. Manche von ihnen haben inzwischen festgestellt, 
dass sich der Erwartungshorizont hinsichtlich der Vorkenntnisse und Leistungsfähigkeit 
nicht unbedingt an den Abschlusszeugnissen festmachen lässt. Und solange das Abitur 
Eingangsqualifikation für ein Hochschulstudium darstellt, neigen viele Abiturienten dazu, 
die duale Ausbildung als Grundlage und Durchgangsstadium einer beruflichen Gesamt-
qualifikation auf Hochschulniveau anzusehen.  

Dem haben mittlerweile viele Ausbildungsbetriebe Rechnung getragen, indem sie 

� Quoten für Bewerber mit Abitur, Real- oder Hauptschulabschluss aufgestellt haben, 

� immer weniger geneigt sind, ihre Ausbildungsplätze mit Abiturienten zu besetzen, 

� Abiturienten eher in weiterführende Bildungsgänge aufnehmen (Berufsakademie, Wirt-
schaftsakademie, Kombination von Lehre mit Fachhochschulstudium usw.), um sie 
möglichst langfristig an den Betrieb zu binden. 

Andererseits stellen sich auch viele Ausbildende der gesellschaftlichen Verantwortung für 
die vom Schulabschluss her (oft vermeintlich) schwächeren Schüler, indem sie gezielt Ab-
solventen von Förderschulen, Jugendliche ohne Hauptschulabschluss oder ausländische 
Jugendliche in Ausbildungsverhältnisse aufnehmen – oft mit sehr guten Erfahrungen. 
Denn viele von denen, die auf diese Weise die Chance erhalten, über eine berufliche Qua-
lifikation ihren künftigen Lebensunterhalt zu sichern, spornt der Wettstreit mit den ver-
meintlich besseren besonders an; sie bedanken sich für das Vertrauen des Ausbildenden 
mit außergewöhnlichen Anstrengungen und besonderem Ehrgeiz. 

Das Auswahlverfahren beginnt nicht mit der Durchsicht und Auswertung der eingegan -
genen Bewerbungen. Es lässt sich vielmehr in drei Stufen einteilen: 

1.  Festlegung der Auswahlkriterien des Auswahlverfahrens, 

2.  Treffen einer Vorauswahl des einzuladenden Bewerberkreises auf der Grundlage ei-
ner Durchsicht der eingereichten schriftlichen Unterlagen, 

3.  Entscheidung über die Stellenbesetzung, z. B. in Form einer Reihung, sodass im Falle 
einer Absage auf weitere geeignete Kandidaten zurückgegriffen werden kann. 

In den meisten Unternehmen ist die Auswahl von Auszubildenden eine Gruppenentschei-
dung. In Kleinbetrieben treffen oft alle Mitarbeiter gemeinsam die Entscheidung, in mitt -
leren Betrieben sind es Ausbildender und Personalleiter (sofern nicht Personalunion 
 besteht), meist im Einvernehmen mit dem Betriebsratsvorsitzenden, in größeren Unter-
nehmen sind Ausbildungsleiter, Personalleiter und die jeweiligen Abteilungsleiter, in deren 
Funktionsbereich die Stellen angesiedelt sind, die ausschlaggebenden Personen meist im 
Einvernehmen mit dem Betriebsrat. 
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In kleinen Betrieben werden vor dem Auswahlgespräch von allen Beteiligten die einge-
reichten Unterlagen gelesen. In einem Vorgespräch wird dann die Auswahl der zum Ge-
spräch einzuladenden Kandidaten getroffen. In mittleren Betrieben werden oft kleinere 
Tests zwischen Studium der Bewerberunterlagen und Auswahlgespräch eingeschoben, 
um sich durch eine gezielte Erhebung und Auswertung ein klares Bild von der Leistungs-
fähigkeit des Bewerbers zu machen. In größeren Unternehmen sind oft Massen an Be-
werbungen zu bearbeiten. Zur Vorauswahl werden meist Testbatterien eingesetzt, an de-
nen nahezu jeder Bewerber (herausgefiltert nur diejenigen, die aufgrund der Unterlagen 
von vornherein nicht geeignet erscheinen) teilnimmt. 

 

 

6.3.2.5        Schwerbehinderte Menschen im Auswahlverfahren 
Wird im Betrieb eine Stelle frei, so ist der Arbeitgeber gemäß § 81 Abs. 1 SGB IX ver-
pflichtet zu prüfen, ob diese mit einem schwerbehinderten Menschen besetzt werden 
kann. Geschieht das nicht, kann der Betriebsrat den Einstellungsvorschlag zurückweisen. 

Man findet den Zusatz regelmäßig in Stellenanzeigen nicht nur öffentlicher Arbeitgeber: 
»Schwerbehinderte Interessenten werden besonders aufgefordert, sich zu bewerben«. 
Tun sie das, sind sie in jedem Falle besonders zu behandeln und zu einem Auswahlge-
spräch einzuladen, es sei denn die mitgebrachte Qualifikation stimmt mit der in der Stel-
lenanzeige beschriebenen in wichtigen Punkten nicht überein. Mit dieser Vorgabe sollen 
geeignete Bewerber, die mit dem Makel der Schwerbehinderung leben müssen, beson-
ders angesprochen werden. Sie sollen insofern nichtbehinderten Bewerbern gleichgestellt 
werden, als ihr Handicap durch einen bevorzugten Einbezug in das Bewerberfeld ausge-
glichen wird. 

 

 

6.3.2.6        Einstellungsprozess 
 

 

Der Einstellungsprozess lässt sich in sechs Schritte aufteilen: 

1.  Soweit vorhanden, wird aus einer Stellenbeschreibung ein Anzeigentext entwickelt. 
 Dabei werden die wesentlichen Aufgaben des künftigen Stelleninhabers in Stichworte 
gefasst, Als zweites werden die vom Bewerber erwarteten Voraussetzungen (= Qualifi-
kationen) beschrieben. Eintrittsdatum und Adressat der Bewerbung müssen zudem  
genannt werden, nicht zuletzt auch die Bewerbungsfrist. In manchen Stellenanzeigen 
finden sich auch Angaben zur Arbeitszeit, zur tariflichen Eingruppierung, zum Einstel-
lungstermin und zu einem Ansprechpartner. 

Ausgelöst wird die Bewerbungssituation zumeist durch die Suche nach geeigneten 
Ausbildungsplatzangeboten in den einschlägigen Tageszeitungen oder durch einen 
Besuch bei der Agentur für Arbeit. Der Jugendliche schreibt seinen Bewerbungsbrief 
und fügt die erforderlichen Unterlagen bei. Nun erhält er entweder eine Absage oder 
eine Einladung zu einem Test oder Auswahlgespräch. In diesem Zusammenhang er-
fährt er unmittelbar, dass bei der Bewerberauswahl andere Bedingungen als in der 
Schule gelten: Eine möglichst große Zahl verschiedenartiger Aufgaben ist in knapps-
ter Zeit zu lösen; Rechen-, Rechtschreibungs-, Wortschatz-, Analogiebildungs- und 
andere Fähigkeiten werden in unmittelbarer Folge abgeprüft. Schließlich gelingt das 
Eindringen in die nächste Runde: das Bewerbungsgespräch. Hier sind wieder andere 
– schulfremde – Fähigkeiten gefragt: Konzentrationsfähigkeit, rhetorisches und ggf. 
motorisches Geschick, auch Durchsetzungsvermögen in Gesprächssituationen.
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2.  Die eingehenden Bewerbungen müssen ordnungsgemäß registriert werden. Dazu wer-
den sie in der Regel durchnummeriert und in eine Liste eingetragen. Es bietet sich an, 
hier bereits die wesentlichen Personmerkmale in Stichworten festzuhalten! 

3.  Die Bewerbungen werden einer ersten Sichtung unterzogen. Dabei werden die in der 
Stellenanzeige genannten Kriterien zugrunde gelegt. 

4.  Grundsätzlich geeignete Bewerber werden entweder zu einem Test oder gleich zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen (entscheidend sind Betriebsgröße und Bewerber-
zahl). 

5.  Anschließend fällt der Ausbildende eine Entscheidung und legt dem Betriebsrat, ggf. 
auch der Vertrauensperson für schwerbehinderte Mitarbeiter, seine Entscheidung mit 
der Bitte um Zustimmung vor. 

6.  Ist die Zustimmung erteilt worden, benachrichtigt der Ausbildende den Bewerber von 
seiner Entscheidung. 

Es hat sich bewährt, nicht allein einen Kandidaten zu küren, sondern eine Liste – meist 
bestehend aus drei Personen – aufzustellen, sodass im Falle einer Absage des Erstplat-
zierten auf weitere Bewerber zurückgegriffen werden kann – ohne die Stelle erneut 
 ausschreiben zu müssen. 

 

 

6.3.2.7        Auswahlkriterien 
Üblicherweise bewirbt man sich auf eine Stellenausschreibung mit einer schriftlichen Be-
werbung. Zwar gibt es nach wie vor auch mündliche Formen der Bewerbung, aber sie wer-
den immer seltener und sind wohl auf Aushilfsjobs u. ä. beschränkt.  

Zu den Bewerbungsunterlagen gehören standardmäßig 

– ein auf die Stellenanforderungen gezielt abhebendes Anschreiben, in dem der Bewer-
ber zugleich sein besonderes Interesse an eben dieser ausgeschriebenen Ausbildungs-
stelle bekundet, besser: begründet, 

–  ein Lichtbild, das nicht gerade dem Fotoautomaten im nächstgelegenen Bahnhof ent-
stammt, sondern von einem Fotografen angefertigt worden ist, 

–  ein Lebenslauf, der heute nur noch selten handschriftlich verfasst, vielmehr in tabellari-
scher Form »maschinenschriftlich«, d. h. über ein Textsystem angefertigt wird, 

–  Zeugnisse und Bescheinigungen, soweit sie für die ausgeschriebene Stelle von Be-
deutung sind. 

Viele meinen, ein Hauptschulabschluss sei die Eintrittsberechtigung für eine Ausbildung 
in einen staatlich anerkannten Ausbildungsberuf. Das ist zwar faktisch häufig richtig, juris-
tisch jedoch keineswegs. Nirgendwo steht geschrieben, dass ein bestimmter Schulab-
schluss Voraussetzung für den Abschluss eines Ausbildungsvertrages ist, sieht man bei-
spielsweise von der Ausbildung in der Krankenpflege (mittlerer Bildungsabschluss, 
ersatzweise Hauptschulabschluss und abgeschlossene Berufsausbildung von mindes-
tens zwei Jahren oder Abschluss als Krankenpflegehelfer/in, vorgeschrieben im Kranken-
pflegegesetz 2004) einmal ab. Wer ohne Hauptschulabschluss eine Ausbildung erfolg-
reich abschließt, hat damit im Regelfall auch den Hauptschulabschluss erworben! Noch 
einmal: Prinzipiell bedarf ein Jugendlicher zum Abschluss eines Ausbildungsvertrages 
nicht eines allgemein bildenden Schulabschlusses! 

Tatsächlich knüpfen allerdings die meisten Ausbildenden den Abschluss eines Ausbil-
dungsvertrages an die Bedingung »Erwerb eines Schulabschlusses«, häufig eines weiter-
führenden. So ist es bei vielen Dienstleistungs-Großbetrieben nicht mehr möglich, ohne 
überdurchschnittlichen Realschulabschluss oder Abitur zu einem Ausbildungsplatz zu ge-
langen. 
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Aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive ist es wünschenswert, vor allem auch denjeni-
gen eine Chance auf einen Ausbildungsplatz zu geben, die sonst ins soziale Abseits ge-
drängt werden. Viele Schulversager haben sich zu durchaus passablen, manche sogar zu 
ausgezeichneten Auszubildenden »gemausert«. Aber sie brauchten eben auch einen ver-
ständigen Ausbildenden, der ihnen die Chance einräumte, die Scharte schwacher Schul-
leistungen auszuwetzen. 

Die drei wichtigsten Einstellungsvoraussetzungen bei den Personalverantwortlichen sind 
– fachliche Kompetenz ist selbstverständlich – Verlässlichkeit, Verträglichkeit (»...passt in 
die Belegschaft?«) und Selbstständigkeit. »VVS« gilt für Beschäftigungsverhältnisse, ist 
aber auch bei der Auswahl Auszubildender durchaus zu beachten! 

Manche sind aus Schaden klug geworden, andere haben es von vornherein nicht anders 
kennengelernt: Hilfreich ist eine Kriterienliste mit den entscheidenden Auswahlgesichts-
punkten, die unter denjenigen abgestimmt ist, die am Einstellungsverfahren beteiligt sind. 
Die Verständigung vor der ersten Durchsicht der Unterlagen schafft nicht nur Klarheit, 
sondern vermeidet auch spätere Problemnachbearbeitung, die daraus erwächst, dass 
man sich vorab nicht hinreichend ausgetauscht und verständigt hat. 

Wie sehr schulische Leistungen und spätere berufliche Erfolge voneinander abweichen 
können, wird gern am Beispiel von Prominenten unterstrichen, die in der Schule versag-
ten. So musste beispielsweise Winston CHURCHILL ein Schuljahr wegen ungenügender 
Zensuren wiederholen, Albert EINSTEIN soll es nicht besser ergangen sein. 

Wie hoch oder wie niedrig die prognostische Validität von Lehrerurteilen ist, zeigen empi-
rische Studien. Beispielsweise wurde das Eignungsurteil von Grundschullehrern über den 
Schulerfolg künftiger Gymnasiasten mit deren tatsächlichem Schulerfolg nach fünf Jahren 
Zugehörigkeit zum Gymnasium verglichen. Dabei handelte es sich um eine für die Bun-
desrepublik Deutschland repräsentative Stichprobe: 

Von den für uneingeschränkt geeignet befundenen Schülern erreichten 52 % die Verset-
zung in die 10. Klasse des Gymnasiums. Von den als nicht geeignet Eingeschätzten schaff-
ten immerhin noch 16,7 % die Versetzung in die 10. Klasse. Hätte nun das Urteil der Grund-
schullehrer die Entscheidung über den Weg zum Gymnasium bedeutet, so wäre immerhin 
einem Sechstel der Schüler ungerechtfertigterweise der Weg zum Abitur verstellt worden. 

Schulnoten sind mit den verschiedenen Funktionen, die sie gleichzeitig erfüllen sollen  
– Kontrolle, Motivierung, Dokumentation, Prognose – überfrachtet; Lehrer sind in der 
 Regel keine geschulten Diagnostiker. Ihre Instrumente sind sozialwissenschaftlich höchst 
fragwürdig. Insofern bieten Schulnoten bestenfalls Anhaltspunkte für die Einschätzung 
der damit ausgestatteten Persönlichkeiten. Sie entbinden aber den Ausbilder nicht davon, 
sich ein eigenes Urteil aufgrund persönlicher Eindrücke zu bilden. 

Aufschlussreiches Fazit amerikanischer Erfahrungen in der wissenschaftlichen Auseinan-
dersetzung mit der Eignungsdiagnostik:  

»Der ökonomische Wert des Gewinns durch verbesserte Einstellungsmethoden ist 1.  
normalerweise recht groß, und 2. ist dieser Gewinn zur Größe des Validitätszuwach - 
ses direkt proportional, wenn man von den alten zu neuen Auswahlverfahren übergeht.« 
(SCHMIDT/HUNTER 1998, S. 21) 

 

 

 

6.3.3       Ergebnisse auswerten 

Es gibt keine Eignung an sich, sondern nur eine »Eignung für etwas«. Die Eignung eines 
Menschen für einen bestimmten Beruf kann mithin nur festgestellt werden, indem man 
Ausbildungsberuf und Jugendlichen zueinander in Beziehung setzt.  
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Neudeutsch nennt man das »Matching«: Anforderungsprofil und Fähigkeitsprofil werden 
übereinandergelegt. Aus dieser »Deckungsanalyse« schälen sich dann geeignete Bewer-
ber heraus. Welche besonderen Anforderungen verlangt das Berufsbild in Bezug auf Intel-
ligenz, Persönlichkeitsstruktur und körperliche Leistungsfähigkeit eines Bewerbers? Die-
se Frage kann man nicht generell beantworten, weil die Anforderungen in den einzelnen 
Berufen und Betrieben sehr unterschiedlich sind und sich die Berufsinhalte ständig verän-
dern. 

Die Instrumente der Bewerberauswahl sind in den vergangenen Jahren stark verfeinert 
worden. Neben die Durchsicht der Zeugnisse und weiteren Bewerbungsunterlagen und 
das persönliche Gespräch sind – vor allem in Großunternehmen, in denen eine große 
Zahl an Bewerbern begutachtet werden muss – Einstellungstests und Assessments 
 getreten. Das Auswahlverfahren verursacht, wie schon gesagt, oft einen erheblichen Zeit- 
und Kostenaufwand. 

Besonders größere Unternehmen bauen, wie ebenfalls schon gesagt, aber oft auf As-
sessment Center. Grund: Sie stellen eine Mischung aus Test- und Beobachtungsverfahren 
dar. Beobachtet wird das Verhalten von Bewerbern in Gruppensituationen, und zwar durch 
mehrere unabhängig voneinander agierende Beobachter. Diesem Verfahren wird eine  
höhere Zuverlässigkeit zugesprochen als herkömmlichen Einstellungsgesprächen. 

Der Lebenslauf ist bei Jugendlichen meist von relativ geringem Aussagewert. Das Le-
bensschicksal, sofern es nicht ganz außergewöhnlich verlaufen ist, ist einfach zu kurz, um 
wesentliche Prägemomente zu enthalten. Auch die graphologische Untersuchung der 
Handschrift in Bewerbungsschreiben und Lebenslauf dürfte keine brauchbaren Informa-
tionen bringen. Weder die Persönlichkeit des Jugendlichen noch seine Handschrift besit-
zen in der nachpubertären Phase jenen Reifegrad, der sinnvolle Rückschlüsse zuließe 
und damit eine gültige Aussage ermöglichte. Zudem hat sich das graphologische Urteil in 
einschlägigen Untersuchungen für die Bewerberauslese als vollkommen wertlos heraus-
gestellt. 

Man kann darüber streiten, wie intensiv Ausbilder über Ziele, Inhalte und Aufbau des Bil-
dungswesens in der Bundesrepublik Deutschland informiert sein müssen. Dass sie ein 
 solides Grundwissen besitzen sollten, um die schulische Herkunft und Leistungsfähig - 
keit ihrer Bewerber (vor allem in der Berufsschule, die erfahrungsgemäß für viele  
Auszubildende die Hürde darstellt) valide beurteilen zu können, steht außer Frage. Dieses 
Wissen hilft ihnen, den Kenntnisstand und das Leistungsvermögen der Auszubildenden 
einzuschätzen, die ja immer schon eine bestimmte Schullaufbahn hinter sich haben. Au-
ßerdem können sie Jugendliche mit bestimmten Begabungsschwerpunkten im Hinblick 
auf deren Weiterbildung sachverständig beraten. 

Wichtig für eine gerechte Auswahl geeigneter Bewerber ist die Systematik beim Auswahl-
verfahren. Die Verständigung auf Einstellungskriterien stellt einen ersten Schritt dar, die 
unabhängige Bewertung der Bewerbervoraussetzungen den zweiten. 
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